
 

 

Informa�onsbroschüre 

zum Geschossflächenaufmaß 

vom Zweckverband zur Wasserversorgung  

der Heimberggruppe 

 

Wir möchten Sie über eine wich�ge Maßnahme informieren, bei der wir auf 

Ihre Mithilfe angewiesen sind. Der Zweckverband zur Wasserversorgung der 

Heimberggruppe erneuert den Innen- und Außenbereich des Hochbehälters 

Treidelheim, der eine zentrale Rolle in der Wasserversorgung unserer Region 

einnimmt. Zusätzlich ist in den kommenden Jahren eine Teilerneuerung der 

schadha+en Wasserleitungen erforderlich, um die Versorgung langfris�g stabil 

und qualita�v hochwer�g zu gewährleisten. 

 

Warum sind diese Maßnahmen notwendig? 

Erneuerung des Hochbehälters: Der Hochbehälter dient der Speicherung und 

dem Druckausgleich im Wassernetz. Altersbedingte Abnutzungen und techni-

sche Defizite machen eine Erneuerung unvermeidlich, um Ausfälle zu vermei-

den und die Trinkwasserqualität weiterhin sicherzustellen. 

Teilerneuerung der Wasserleitungen: Regelmäßige Überprüfungen haben 

Schäden im Leitungsnetz offengelegt. Um Wasserverluste zu reduzieren, Rohr-

brüche zu vermeiden und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist eine 

gezielte Teilerneuerung erforderlich. 

 

Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Nachhal�gkeit und Zuverlässig-

keit der Wasserversorgung in unserem Versorgungsgebiet sicherzustellen. 



Wofür werden die Daten benö�gt? 

Um die Inves��onskosten der geplanten Maßnahmen gerecht und fair auf alle Bei-

tragspflich�gen zu verteilen, ist es erforderlich, die Grundstücks- und Geschossflä-

chen aller durch das Leitungsnetz erschlossenen Grundstücke zu erfassen. 

  Grundlage der Beitragskalkula�on: Die erfassten Daten dienen als Basis für 

 die Berechnung der Beitragssätze sowie die Festsetzung von Beiträgen ge-

 mäß dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Nur mit vollständigen und aktuel-

 len Informa�onen können die Kosten transparent und fair verteilt werden. 
 

Ablauf der Datenerhebung vor Ort 

Mitarbeiter des Ingenieurbüros WipflerPLAN werden die Datenerhebung straßen-

zugweise durchführen. Dabei erfolgt die Begehung ohne vorherige Terminvereinba-

rung. 

Ihre Unterstützung vor Ort:  

 Bi=e ermöglichen Sie den Mitarbeitern den Zutri= zu Ihrem Grundstück und 

 ggf. zu Ihrem Gebäude, um die relevanten Flächen zu erfassen und bei Be

 darf nachzumessen. Dies hil+, unnö�ge Rückfragen und zeit-aufwendigen 

 Schri+verkehr zu vermeiden. 

 Flächen, die nicht beitragspflich�g sind, können direkt vor Ort ausgeschlos-

 sen werden. 

 

Falls niemand angetroffen wird: 

Sollte bei der Begehung niemand anwesend sein, hinterlassen die Mitarbeiter einen 

gelben Hinweisze=el in Ihrem Brie?asten. Darüber können Sie einen Termin verein-

baren. Sollte weder ein Termin zustande kommen noch eine Erreichbarkeit gegeben 

sein, wird die Geschossfläche geschätzt. 

In solchen Fällen wird in der Regel angenommen, dass das Dachgeschoss ausgebaut 

ist, das Haus unterkellert ist und Garagen sowie Nebengebäude beitragspflich�g 

sind. 

 



Ihre Unterstützung ist hilfreich 

 Eigentümer vor Ort: Idealerweise stehen Sie während der Begehung persön-

 lich zur Verfügung und halten Ihre Baupläne mit den Außenmaßen bereit. 

 Mieter oder Vertreter: Sollten Sie verhindert sein, informieren Sie bi=e Ihre 

 Mieter, Pächter oder die Hausverwaltung und ermäch�gen Sie diese, die 

 Begehung wahrzunehmen oder einen Termin zu vereinbaren. 

 

Für Ihre Sicherheit 

Die Mitarbeiter von WipflerPLAN sind durch Dienstausweise, Namensschilder und 

Warnwesten gekennzeichnet, die sowohl das Logo des Wasserzweckverbandes als 

auch das von WipflerPLAN tragen. Zur zusätzlichen Sicherheit wurden ihre Namen 

und Fotos bei der örtlichen Polizeiinspek�on Neuburg hinterlegt. Bei Unsicherhei-

ten können Sie sich jederzeit an die Polizei wenden, um die Iden�tät zu überprüfen. 

Polizeiinspek�on Neuburg: 08431-67110 

 

Berechnung der Geschossfläche 

Die Geschossfläche wird anhand der Außenmaße des Gebäudes ermi=elt und um-

fasst: 

 Alle Geschosse, einschließlich Kellergeschoss und ausgebauter Dachgeschos-

 se, Anbauten wie Wintergärten 

 Balkone, Loggien und Terrassen, sofern sie nicht über die Gebäudefluchtlinie 

 hinausragen 

 Nebengebäude mit Wasseranschluss oder potenziellem Wasserbedarf (z.B. 

 Ställe, gewerbliche Nutzung) 

 Garagen mit Wasseranschluss oder wenn sie baulich oder funk�onell mit 

 dem Haus verbunden sind (z.B. durch Verbindungstüren oder überdachte 

 Zugänge) 

 

Wich�g: 

Die Geschossfläche wird ausschließlich nach Außenmaßen berechnet und weicht 

daher von der Wohnfläche ab. 



Wie geht es danach weiter? 

Nach Abschluss der Begehungen im gesamten Gebiet erhalten alle Eigentümer eine 

schri+liche Mi=eilung über die ermi=elten Grundstücks- und Geschossflächen. 

 

 Sind die Flächen korrekt? 

 Sie müssen nichts weiter unternehmen – das Projekt ist für Sie abgeschlos

 sen. 

 

 Korrekturen notwendig? 

 Falls Sie Abweichungen feststellen, können Sie diese innerhalb von 4 Wo

 chen nach Erhalt der Mi=eilung einreichen. 

Dazu: 

 Kontak�eren Sie WipflerPLAN per Hotline - oder E-Mail, 

 senden Sie korrigierte Baupläne mit vollständigen Außenmaßen ein, 

 und legen Sie den korrigierten und unterschriebenen Erfassungsbogen bei. 

 

Wie wird die Grundstücksfläche ermi1elt? 

Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die amtliche Fläche, die auch im Grundbuch 

hinterlegt ist.  

Es gelten folgende Flächenbegrenzungsregelungen: 

 Bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (also ohne Bebauungsplan), 

 die über 1700 m² groß sind: Hier wird das 4-fache der Geschossfläche, mind. 

 aber 1700 m², angesetzt. 

 Im Außenbereich wird ein Umgriff über die tatsächlich im Zusammenhang be-

 bauten und befes�gten Flächen gebildet. Die darin liegende Fläche wird ange-

 setzt. 



Informa�onsveranstaltung 

Wir laden Sie herzlich zu einer Informa�onsveranstaltung ein, die in Zusammenar-

beit mit dem Ingenieurbüro WipflerPLAN staKindet. Die Veranstaltung wird an fol-

genden Terminen angeboten: 

 

Termine: 

 18. Februar 2025 

  Ort: Bergen, Gasthaus Baringer Hof 

  Wiltrudistr. 2, 86633 Bergen 

 

 24. Februar 2025 

  Ort: Bertoldsheim, Schlossgaststä=e 

  Am Schlossberg 2, 86643 Bertoldsheim 

 

 Uhrzeit: jeweils 19:00 Uhr 

 

Im Rahmen der Veranstaltung stehen Ihnen die Verantwortlichen des Wasser-

zweckverbandes und das Ingenieurbüro WipflerPLAN für Ihre Fragen zur Verfügung. 

 

Persönliche Beratung durch WipflerPLAN wird dann nach dem Aufmaß erfolgen. 

Nach Abschluss der Datenerhebung bietet das Ingenieurbüro WipflerPLAN persönli-

che Beratungstermine an, um Ihre offenen Fragen individuell zu klären. Ort und 

Datum dieser Termine werden rechtzei�g bekannt gegeben.  

 

Hotline  

Für Rückfragen wird nach dem Versand der Erfassungsbögen eine Hotline eingerich-

tet, die für 4 Wochen zur Verfügung steht. Die Telefonnummer wird rechtzei�g be-

kannt gegeben.  



Wir bi=en Sie daher herzlich um Ihre Unterstützung bei der Durchführung der not-

wendigen Aufmaßarbeiten. Ihre Mitwirkung trägt dazu bei, die Maßnahmen effi-

zient und nachhal�g umzusetzen. 

 

 

 

 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Heimberggruppe 

Hauptstraße 30 

86643 Rennertshofen 

Tel.: 08434-2569860  

E-Mail: poststelle@heimberggruppe.de 

www.heimberggruppe.de 

 

 

 

 

 

 

 

Äb�ssin-Gunderada-Str. 3 

86609 Donauwörth 

E-Mail: beitraege-gebuehren@wipflerplan.de 

www.wipflerplan.de  


